
HAFTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS
Simone Eiben

Ein Anleger kann auch einen Schadensersatzanspruch gegen einen
Wirtschaftsprüfer haben, dessen Bestätigungsvermerk im Wertpapierprospekt
unrichtig ist. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, zeigt Rechtsanwältin
Eiben auf.
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BERATUNG DURCH EINE
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT: WANN
IST EIN HINWEIS AUF DIE INSOLVENZREIFE DES
BERATENEN UNTERNEHMENS GESCHULDET?

OLG Frankfurt, Urteil vom 17.1.2018 — Aktenzeichen: 4 U 4/17

Sachverhalt
Die Klägerin macht als Insolvenzverwalter einer AG (Schuldnerin) gegen die
Beklagte als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus verschiedenen
Beratungsverträgen Ansprüche geltend. Die Beratungsverträge wurden im
Zusammenhang mit einer beabsichtigten Sanierung der Schuldnerin geschlossen.
Die Klägerin macht einen Anspruch auf Ersatz eines Schadens wegen Verzögerung
der Insolvenzantragsstellung geltend. Insbesondere behauptet die Klägerin, die
Beklagte habe im Rahmen der erteilten Aufträge die Insolvenzreife der Schuldnerin
überprüfen müssen. Inhaltlich hätten sich die Beratungsverträge mit der
Fortführungsfähigkeit der Schuldnerin und etwaigen notwendigen
Neuausrichtungen beschäftigt. Die Umsetzung solcher Maßnahmen sei bei einem
Vorliegen von Insolvenzgründen unmöglich und jede weitere Beratung zu einer
etwaigen Sanierung obsolet. Nach Auffassung der Klägerin sei im Rahmen der
Erstellung des Sanierungsgutachtens daher das Nichtvorliegen von
Insolvenzgründen zu prüfen gewesen. Dies ergebe sich nach Auffassung der
Klägerin auch aus den heranzuziehenden Vorschriften nach dem IDWS 6 —
Standard. Bei einer ordnungsgemäßen Prüfung hätte die Beklagte zu dem Ergebnis
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einer Insolvenzreife kommen müssen, da Verlustausgleichsansprüche von
Tochtergesellschaften der Schuldnerin eine Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin
begründet hätten. Bei einer solchen Feststellung wären weitere Zahlungen in Höhe
von ca. 82 Mio. Euro nicht mehr geleistet worden. Diesen Betrag begehrt die
Klägerin nun von der Beklagten.

Entscheidung
Das Oberlandesgericht hat die Klage bis auf einen geringen Teil — hierbei ging es
um eine Vergütung der Beklagten — abgewiesen. Zunächst führt das OLG aus,
dass durch die Verlustausgleichsansprüche der Tochtergesellschaften keine
Insolvenzreife der Schuldnerin eingetreten war, die eine Hinweispflicht der
Beklagten hätte begründen können. Die Verlustausgleichsansprüche führten nach
Auffassung des OLG bis zur Insolvenzantragsstellung nicht zu einer
Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin, da die Ansprüche bis zu diesem Zeitpunkt im
insolvenzrechtlichen Sinne nicht fällig waren. Nach der Rechtsprechung des BGH
führt die Fälligkeit einer Forderung nach § 271 Abs. 1 BGB nicht notwendig dazu,
dass eine Forderung auch im insolvenzrechtlichen Sinne fällig und deshalb bei der
Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit i.S.d. § 17 InsO zu berücksichtigen ist. Sinn
und Zweck des § 17 InsO verlangen vielmehr das Erfordernis des „ernsthaften
Einforderns“ als Voraussetzung einer die Zahlungsunfähigkeit begründenden oder
zu dieser beitragenden Forderung. Daher ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine nach §
271 Abs. 1 BGB fällige Forderung den Schluss auf eine Zahlungsunfähigkeit
zulässt. Eine Forderung ist in der Regel dann im Sinne von § 17 Abs. 2 InsO fällig,
wenn eine Gläubigerhandlung feststeht, aus der sich der Wille, vom Schuldner
Erfüllung zu verlangen, ergibt. Nach diesen Maßstäben war eine
insolvenzrechtliche Fälligkeit der Verlustausgleichsansprüche nicht festzustellen.
Es fehlte an einem „ernsthaften Einfordern“, weil die Ansprüche tatsächlich
gestundet waren und die Stundung bis zur Stellung dieses Insolvenzantrages
aufrechterhalten blieb. Dabei kann die insolvenzrechtliche Fälligkeit auch nicht
daraus hergeleitet werden, dass eine Vereinbarung der Stundung von
Verlustausgleichsansprüchen konzernrechtlich verbreitet für rechtlich unzulässig
gehalten und eine Verpflichtung der abhängigen Gesellschaft angenommen wird,
einen Verlustausgleichsanspruch bei Fälligkeit oder spätestens bei
Jahresabschlusses geltend zu machen. Es kommt nämlich nicht auf die rechtliche
Verbindlichkeit, sondern auf den tatsächlichen Willen des Gläubigers an, die
Forderung nicht geltend zu machen. Nach Auffassung des OLG fehlte es daher
bereits an der Insolvenzreife der Gesellschaft.

Des Weiteren lehnt das OLG generell eine Prüfungspflicht aus den bestehenden
Verträgen ab. Für die Pflichten des Beraters aus einem im Zusammenhang mit
einer Unternehmenssanierung geschlossenen Beratungsvertrag besteht keine
gesetzliche Regelung. Daher ist für Art und Umfang der Pflichten des
Sanierungsberaters ausschließlich das im Wege der Vertragsauslegung anhand der
dienstvertraglichen Vereinbarung zu ermittelnde Pflichtenprogramm maßgebend.
Im Rahmen der Verkehrssitte kommt zur Ermittlung der tatsächlichen Übung eine
Heranziehung des zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsschlusses geltenden IDW-
Standards in Betracht. Dem IDW-Standard kann aber keine verbindliche Vorgabe



für eine geschuldete Sanierungsberatung entnommen werden; denn der IDW-
Standard entfaltet keine einer gesetzlichen Regelung vergleichbare
Bindungswirkung, sondern kann lediglich als Kriterium zur Konkretisierung der sich
ohnehin aus der vertraglichen Vereinbarung ergebenden Pflichten dienen. Nach
diesen Maßstäben war aus den Beratungsverträgen keine vertragliche
Verpflichtung der Beklagten zu entnehmen, dass Bestehen von Insolvenzgründen
zu prüfen, die sich aus einer konzernrechtlichen Unzulässigkeit der Stundung von
Verlustausgleichsansprüchen ergeben könnten. Der von der Beklagten zu
erfüllende Pflichtenkatalog enthielt nach dem Vertragstext keinen ausdrücklichen
Hinweis auf eine Verpflichtung der Beklagten zur Prüfung der Insolvenzreife.
Vielmehr war der Pflichtenkatalog klar formuliert. Zudem sprach für die
Vertragsauslegung, nach der die Beklagte keine Prüfung einer Insolvenzreife
schuldete, dass die Schuldnerin das Fehlen einer solchen Prüfung zu keinem
Zeitpunkt beanstandet hat.
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AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN DES NOTARS BEI
ÜBERTRAGUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN
EINER WEG

OLG Schleswig, Urteil vom 14.12.2017 — Aktenzeichen: 11 U 43/17

Leitsatz
1. Klärt ein Notar den Wohnungseigentümer im Falle einer verwalterlosen WEG
nicht über das Erfordernis der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer zu
einer beabsichtigten Eigentumsübertragung auf und holt der Notar im Rahmen des
Vollzuges einer Eigentumsübertragung die Zustimmung der anderen
Wohnungseigentümer nicht ein, obwohl die Teilungserklärung das
Zustimmungserfordernis durch diese oder den Verwalter vorsieht, verletzt er seine
Amtspflichten.

2. Wird die Regelung des § 12 Abs. 2 S. 1 WEG, wonach die Zustimmung aus einem
wichtigen Grund versagt werden darf, nicht in die Teilungserklärung
aufgenommen, wird diese dadurch nicht unwirksam, weil die Voraussetzungen des
§ 12 Abs. 2 WEG zusätzlich gelten.

Sachverhalt
Der Kläger war Eigentümer mehrerer Wohnungen in einer
Wohnungseigentümergemeinschaft. Er beabsichtigt, einige Wohnungen zu
verkaufen. In der Teilungserklärung war aufgenommen, dass eine
Eigentumsübertragung unter dem Vorbehalt der Zustimmung der anderen
Wohnungseigentümer oder des Verwalters steht. Nicht aufgenommen war der
gesetzlich in § 12 Abs. 2 Abs. 1 WEG geregelte Passus, wonach die Zustimmung
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nur aus einem wichtigen Grund versagt werden kann.

Nach erfolgter Beurkundung konnte der Kläger eine Zustimmung der anderen
Wohnungseigentümer nicht erlangen. Die Versagung der Zustimmung war auch
zulässig, da der Kläger mit dem Verkauf der Wohnungen den alleinigen Zweck
verfolgte, eine Stimmrechtsmehrheit zu schaffen. Auf die in Folge der
Beurkundung entstandenen Kosten nimmt der Kläger nun den beklagten Notar in
Anspruch.

Entscheidung
Nach Auffassung des OLG Schleswig war der Notar gem. § 17 abs. 1 und 2 BeurkG
verpflichtet, über die rechtliche Tragweite des Geschäfts zu belehren. Hierzu
gehört auch die Belehrung, dass nach den Bestimmungen in der Teilungserklärung
eine Zustimmung der anderen Eigentümer zu einer Eigentumsübertragung
erforderlich ist. Die Regelung in der Teilungserklärung war auch nicht deshalb
unwirksam, weil die gesetzliche Regelung des § 12 Abs. 2 Satz 1 WEG, wonach die
Zustimmung nur aus einem wichtigen Grund versagt werden darf, nicht
aufgenommen war. Die Teilungserklärung ist nach Auffassung des OLG nicht
sittenwidrig und verstößt nicht gegen ein gesetzliches Gebot, da die
Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 WEG zusätzlich Wirkung entfalten.

Im Ergebnis war deshalb der Notar verpflichtet, auf das Zustimmungserfordernis
hinzuweisen und ggf. die Zustimmung einzuholen. Die kausalen durch die
Beurkundung verursachten Kosten müssen daher an den Kläger nach Auffassung
des OLG Schleswig erstattet werden.
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DAS LANDGERICHT DÜSSELDORF ÄUSSERT SICH ZU
DEN PFLICHTEN EINER
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT BEI
ERSTELLUNG EINES KONZERNABSCHLUSSES MIT
BLICK AUF EINE MÖGLICHE INSOLVENZREIFE DER
GESELLSCHAFT

LG Düsseldorf, Urteil vom 12.12.2017 — Aktenzeichen: 13 O 481/14

Sachverhalt
Der Kläger macht als Insolvenzverwalter der Schuldnerin Ansprüche gegen die
beklagte Wirtschafsprüfungsgesellschaft geltend. Die Beklagte war mit der Prüfung
des Einzel- und des Konzernabschlusses beauftragt. Der Kläger ist der Auffassung,
die Beklagte habe übersehen, dass die Schuldnerin aufgrund bestehender
Verlustausgleichsansprüche ihrer Tochtergesellschaften bereits zum Zeitpunkt des
Bilanzstichtages zahlungsunfähig gewesen sei.
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Entscheidung
Das Landgericht sieht keine Pflichtverletzung der beklagten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Kammer ist der Auffassung, dass die
Grundsätze über die Bilanzierung nach Fortführungswerten, die der BGH für den
Steuerberater aufgestellt hat, als Mindestvoraussetzungen auch für die Tätigkeit
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer gelten. Geschuldet ist
die Erstellung des Jahresabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften,
ohne die Grenzen der zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten zu überschreiten.
Konkret bedeutet dies, dass die Beklagte als Wirtschaftsprüferin den nach
Fortführungswerten aufgestellten Jahresabschluss nicht ohne eine hinreichende
Fortführungsprognose attestieren durfte, wenn sie ernsthafte Indizien kannte, die
eine Unternehmensfortführung zweifelhaft erscheinen ließen. Dies könnte
vorliegend der Fall gewesen sein, wird aber von der Klägerseite nicht geltend
gemacht. Der einzige von der Klägerseite vorgeworfene Umstand, die Beklagte
habe Verlustausgleichsansprüche der Tochtergesellschaften unzutreffend
eingeordnet, greift nach Auffassung des Landgerichts nicht durch. Nach Auffassung
des Landgerichts hat die Beklagte nicht pflichtwidrig verkannt, dass die
Vereinbarung über das Stehenlassen der Verlustausgleichsansprüche unzulässig
gewesen sein könnte. Der Abschlussprüfer schuldet keine umfassende Rechts- und
Wirtschaftsprüfung. Vor diesem Hintergrund konnte und musste die Beklagte die
etwaige Unzulässigkeit der Verrechnungspraxis nicht erkennen. Da durch das
Stehenlassen der Verlustausgleichsansprüche in der Vergangenheit diese
Ansprüche insolvenzrechtlich nicht fällig waren, musste die Beklagte die Ansprüche
bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit nicht berücksichtigen. Folglich hatte die
Beklagte auch keine über die Testierung des nach Fortführungswerten
aufgestellten Jahresabschluss hinausgehende Hinweispflicht auf eine etwaige
Insolvenzreife. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass dem Vorstand der
Schuldnerin die existenzbedrohliche Situation bekannt war.

Im Ergebnis hat das Landgericht daher die Klage abgewiesen.
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DER BGH ÄUSSERT SICH ZU DEN
VORAUSSETZUNGEN DER PROSPEKTHAFTUNG

BGH , Urteil vom 23.11.2015 — Aktenzeichen: XI ZR 519/14

Die Frage der Prospekthaftung spielt im Kapitalanlagebereich eine immer größere
Rolle. Der BGH hat sich dazu geäußert, wann ein Dokument Grundlage für eine
Prospekthaftung sein kann.

Entscheidung
Der BGH hat in dem genannten Beschluss Feststellungen hinsichtlich des
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Umfanges der zivilrechtlichen Prospekthaftung getroffen. Die Klägerseite hatte
behauptet, dass eine Broschüre, die bei der Vermittlung benutzt worden sein soll,
eine Prospekthaftung habe begründen können. Der BGH hat hierzu festgestellt,
dass die Prospekthaftung ein marktbezogenes schriftliches Dokument voraussetzt,
dass für die Anlageentscheidung umfassende Informationen enthält oder einen
entsprechenden Eindruck erweckt. Darstellungen, die erkennbar nur allgemein-
werblichen Charakter haben oder einen solchen Eindruck erwecken, reichen hierfür
nicht aus.

Der BGH hat hiermit der Auffassung einiger Anlegerschützer eine Absage erteilt,
dass quasi jegliches bei einer Vermittlung verwandte Dokument eine
Prospekthaftung auslösen kann. Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob das
jeweilige Dokument die vom BGH geforderte Qualität aufweist, um Gegenstand
einer Prospekthaftung zu sein.
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